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Satzung vom 12.12.2025 zur 2. Änderung der  

Benutzungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Senden 

für die gemeindlichen Übergangseinrichtungen der  

Gemeinde Senden vom 03.11.2021 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 der Gemeinde Senden mit ihren Anla-

gen liegt gem. § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 

(GV. NRW S. 666/SGV NRW 2023), in der derzeit gültigen Fassung, während 

der Dauer des Beratungsverfahrens im Gemeinderat im 

 

Rathaus der Gemeinde Senden, 

Münsterstraße 30, 48308 Senden 

Zimmer 213 und 215 

 

während der allgemeinen Dienstzeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus. Eine 

vorherige telefonische Terminvereinbarung (Tel.: 02597/699 -213 / -225) wird 

empfohlen. Die allgemeinen Dienstzeiten sind: 

 

• montags bis mittwochs von  08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 

• donnerstags von 08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr 

• freitags von 08.30 - 12.00 Uhr 

 

Einwohner/innen oder Abgabepflichtige können Einwendungen gegen den Ent-

wurf der Haushaltssatzung und ihrer Anlagen vom Zeitpunkt dieser Bekanntgabe 

bis spätestens Montag, 19. Januar 2026 der Gemeinde Senden schriftlich zulei-

ten oder während der allgemeinen Dienstzeiten im Rathaus, Zimmer 213 oder 

215, mündlich zu Protokoll geben. Über Einwendungen beschließt der Rat der 

Gemeinde Senden in öffentlicher Sitzung. 

 

Senden, 12.12.2025 

 

 

 

 

 

Sebastian Täger 

Bürgermeister 



 

 

Der Rat der Gemeinde Senden hat aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 

Buchstaben f und i der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV NW S. 950), § 41 Abs. 3 

und 4 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung – FSHG – vom 

10.02.1998 (GV NW S. 122), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Dezember 

2009 (GV NW S. 765, 793), und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabenge-

setzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NW S. 712), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 30.Juni 2009 (GV NW S. 394), in seiner Sitzung 

am  11.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 Leistung der Feuerwehr 

(1) Die Gemeinde Senden betreibt eine Freiwillige Feuerwehr als öffentliche 

Einrichtung. 

(2) Die Feuerwehr erfüllt in erster Linie die Pflichtaufgaben nach § 1 Absatz 1 

BHKG, zum Schutz der Bevölkerung vorbeugende und abwehrende Maß-

nahmen bei Brandgefahren (Brandschutz), Bei Unglücksfällen oder sol-

chen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen o.ä. 

Vorkommnisse verursacht werden (Hilfeleistung) und bei Großeinsatzla-

gen und Katastrophen (Katastrophenschutz), zu gewährleisten.  

(3) Ist die Erforderlichkeit einer Brandsicherheitswache gem. § 27 BHKG fest-

gestellt und der Veranstalter nicht in der Lage, eine den Anforderungen 

genügende Sicherheitswache zu stellen, so hat die Feuerwehr diese Auf-

gabe zu übernehmen.  

(4) Darüber hinaus kann die Feuerwehr auf Antrag freiwillige Leistungen er-

bringen. Ein Rechtsanspruch auf solche Leistungen besteht nicht. Über 

die Durchführung entscheidet der Leiter der Feuerwehr.  

 

§ 2 Kostentragung 

(1) Die Einsätze der Feuerwehr nach § 1 Abs. 2 dieser Satzung sind unent-

geltlich, soweit im nachfolgenden Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist. 



(2) Die Gemeinde Senden verlangt den Ersatz der ihr durch den Einsatz der 

Feuerwehr und der hilfeleistenden Feuerwehr im Sinne von § 52 BHKG 

entstandenen Kosten: 

1. von der Verursacherin oder dem Verursacher, wenn sie oder er die Gefahr 

oder den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat, 

2. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines Industrie- oder Gewer-

bebetriebs für die bei einem Brand aufgewandten Sonderlösch- und Son-

dereinsatzmittel, 

3. von der Betreiberin oder dem Betreiber von Anlagen und Einrichtungen 

gemäß §§ 29 Abs. 1, 30 Absatz 1 Satz 1 oder 31 BHKG im Rahmen ihrer 

Gefährdungshaftung nach sonstigen Vorschriften, 

4. von der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder 

der Schaden bei dem Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasser-

fahrzeugen oder eines Anhängers, der dazu bestimmt ist von einem Kraft-

fahrzeug mitgeführt zu werden, entstanden ist, sowie von dem Ersatz-

pflichtigen in sonstigen Fällen der Gefährdungshaftung, 

5. von der Transportunternehmerin oder dem Transportunternehmen, der Ei-

gentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer oder 

sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der Schaden bei 

der Beförderung von Gefahrstoffen oder anderen Stoffen und Gegenstän-

den, von denen aufgrund ihrer Natur, ihrer Eigenschaften oder ihres Zu-

standes im Zusammenhang mit der Beförderung Gefahren für die öffentli-

chen Sicherheit oder Ordnung, insbesondere für die Allgemeinheit, für 

wichtige Gemeingüter, für Leben und Gesundheit von Menschen sowie für 

Tiere und Sachen ausgehen können oder Wasser gefährdenden Stoffen 

entstanden ist, 

6. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Be-

sitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der 

Schaden beim sonstigen Umgang mit Gefahrstoffen oder Wasser gefähr-

denden Stoffen gemäß Nummer 5 entstanden ist, soweit es sich nicht um 

Brände handelt, 

7. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Be-

sitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten einer Brandmeldeanlage au-

ßer in den Fällen nach Nummer 8, wenn der Einsatz Folge einer nicht be-

stimmungsgemäßen oder missbräuchlichen Auslösung ist; dieses gilt auch 

für Fehlalarmierung durch Hausnotrufsysteme, 

8. von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter 

eine Brandmeldung ohne eine für den Einsatz der Feuerwehr erforderliche 

Prüfung weitergeleitet hat, 

9. von derjenigen Person, die vorsätzlich grundlos oder in grob fahrlässiger 

Unkenntnis der Tatsachen die Feuerwehr alarmiert hat. 

(3) Zu den Einsatzkosten gehören auch die notwendigen Auslagen für kos-

tenpflichtige Hinzuziehung Dritter. Über die Beauftragung entscheidet die 

Einsatzleitung. 



(4) Entgelte werden erhoben für Brandsicherheitswachen und für freiwillige 

Leis-           tungen. 

(5) Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfeleistung die Pflicht einer 

an-deren Behörde oder Einrichtung zur Schadensverhütung und Schadens-

be-kämpfung, so sind die Kosten für den Feuerwehreinsatz vom Rechtsträger 

der  anderen Behörde oder Einrichtung zu erstatten, sofern ein Kosten-

ersatz nach  Absatz 2 nicht möglich ist. 

 

 

§ 3 Entgelte für freiwillige Leistungen und die Gestellung von Brandsicher-

heitswachen der Feuerwehr 

(1) Für freiwillige Leistungen der Feuerwehr der Gemeinde Senden, die im 

Sinne des § 52 Absatz 5, Satz 2 BHKG über den im BHKG genannten 

Aufgabenbereich hinausgehen, und die Gestellung von Brandsicherheits-

wachen durch die Gemeinde Senden nach § 27 Absatz 2 BHKG werden 

gemäß § 52 Absatz 5, Satz 2 BHKG Entgelte erhoben.  

(2) Die Höhe der Entgelte richtet sich nach dem in der Anlage I genannten 

Entgelttarif, der Bestandteil dieser Satzung ist. Sachkosten für freiwillige 

Leistungen, die nicht in Anlage I genannt sind, werden in voller Höhe zum 

jeweiligen Tagespreis berechnet. 

(3) Die entgeltpflichtige Leistung der Feuerwehr kann von der Vorausentrich-

tung des Entgeltes oder von der Hinterlegung einer Sicherheit abhängig 

gemacht werden.  

 

§ 4 Berechnungsgrundlage 

(1) Der Kostenersatz und die Entgelte für Personal, Fahrzeuge und Geräte 

werden nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen berechnet. Es können 

Pauschalbeträge festgelegt werden. Zu den Kosten gehören auch die an-

teilige Verzinsung des Anlagekapitals und die anteilige Abschreibung so-

wie Verwaltungskosten einschließlich anteiliger Gemeinkosten.  

(2) Soweit der Kostenersatz bzw. die Entgelte nach Stunden zu berechnen 

sind, wird der Zeitraum von der Alarmierung bis zum Einsatzsende in An-

satz gebracht. Maßgeblich ist der Einsatzbericht. Bei Einsätzen, die eine 

besondere Reinigung der Fahrzeuge und Geräte erforderlich machen, 

wird die Zeit für die Reinigung der Einsatzzeit hinzugerechnet.  

(3) Die Höhe des Kostenersatzes und der Entgelte bestimmt sich nach dem 

Kostentarif in der Anlage I, der Bestandteil dieser Satzung ist.  

(4) Entstandene Sachkosten, die nicht gemäß Absatz 1 geltend gemacht 

werden, werden in voller Höhe zum jeweiligen Tagespreis berechnet.  

(5) Für die Beauftragung privater Unternehmen und/oder Hilfsorganisationen 

wird Kostenersatz geltend gemacht. Die Höhe des geltend gemachten 

Kostenersatzes richtet sich nach den tatsächlichen Kosten.  

 

§ 5 Personalkosten 



(1) Die Personalkosten berechnen sich nach der Einsatzzeit. Sie beginnt mit 

dem Zeitpunkt der Alarmierung und endet mit der Rückkehr zum jeweili-

gen Gerätehaus. Maßgeblich ist der Einsatzbericht.  

(2) Für die Dauer des Einsatzes wird je eingesetztem Feuerwehrmitglied aller 

Dienstgrade ein Stundensatz von 25,00 € berechnet. Die Abrechnung er-

folgt je angefangener Viertelstunde.  

 

 

 

§ 6 Fahrzeug- und Gerätekosten 

(1) Die Kosten für die eingesetzten Fahrzeuge und Geräte werden aufgrund 

der Einsatzzeit im Verhältnis zu den Jahresstunden berechnet. Die Ein-

satzzeit beginnt mit dem Ausrücken und endet mit der Rückkehr zum je-

weiligen Feuerwehrgerätehaus. Die Höhe dieses Kostenersatzes be-

stimmt sich nach dem anliegenden Kostentarif der Anlage 1, der Bestand-

teil dieser Satzung ist.  

(2) Die Kosten für Kraft-/Schmierstoffe für das jeweilige Fahrzeug bzw. Gerät 

sind im Verhältnis zu der Anzahl der konkreten jährlichen Einsätze zu be-

rechnen.  

 

§ 7 Kosten- und Entgeltschuldner 

(1) Zur Zahlung des Kostenersatzes für Einsätze nach § 2 Abs. 2 sind die dort 

genannten Personen verpflichtet. Mehrere Kostenersatzpflichtige haften 

als Gesamtschuldner.  

(2) Zur Zahlung von Entgelten nach § 2 Abs. 4 sind bei Brandsicherheitswa-

chen der Veranstalter und bei Entgelten für freiwillige Leistungen der Auf-

traggeber verpflichtet. Mehrere Entgeltpflichtige haften als Gesamtschuld-

ner.  

 

§ 8 Entstehung und Fälligkeit 

(1) Der Kostenersatzanspruch nach § 2 Abs. 2 entsteht mit Beendigung der 

kostenersatzpflichtigen Leistung der Feuerwehr. Er wird mit der Bekannt-

gabe des Kostenersatzbescheides fällig, wenn in dem Bescheid nicht ein 

späterer Zeitpunkt bestimmt ist.  

(2) Der Entgeltanspruch nach § 3 Abs. 1 entsteht mit Beendigung der entgelt-

pflichtigen Leistung der Feuerwehr. Sie wird mit Bekanntgabe des Ent-

geltbescheides fällig, wenn im Bescheid nicht ein späterer Zeitpunkt fest-

gesetzt wird.  

 

§ 9 Haftung 

(1) Die Gemeinde Senden haftet bei der Erbringung von freiwilligen Leistun-

gen gemäß § 1 (4) dieser Satzung nur für Vorsatz und grobe Fahrlässig-

keit.  

 



§ 10 Kostenbefreiung 

Von dem Ersatz der Kosten oder der Erhebung von Entgelten bzw. Gebühren 

kann abgesehen werden, soweit dies nach Lage des Einzelfalles eine unbilli-

ge Härte wäre oder aufgrund gemeindlichen Interesses gerechtfertigt ist.  

 

§ 11 Inkrafttreten 

Diese Satzung und der als Anlage beigefügte Kostentarif treten zum 

01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung über Kostenersatz 

für Einsätze und Entgelte für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Ge-

meinde Senden nebst Anlage vom 26.07.2011 außer Kraft. 

 

Anlage 1 

zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und 

Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr 

in der Gemeinde Senden 

 

1. Kostentarif für Fahrzeuge 

Fahrzeuge nach Fahrzeuggruppe je 15 Minuten 

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 50,00 € 

Löschgruppenfahrzeug 30,00 € 

Drehleiter 65,00 € 

Unterstützungsfahrzeuge 50,00 € 

Kleinfahrzeuge 30,00 € 

 

2. Kostentarif für Personal 

Einsatzkräfte werden jeweils mit 25,00 € pro Stunde bzw. 6,25 € je 15 Minuten 

berechnet.  

 

3. Brandsicherheitswachen 

 

Jede Einsatzkraft wird bis zu 3 Stunden mit 25,00 €, jede weitere Stunde mit 

12,50 € berechnet. 

Der Einsatz beginnt eine ½ Stunde vor Beginn der Veranstaltung und endet eine 

½ Stunde nach der Veranstaltung. 

Fahrzeuge werden mit 25 % des o.g. Kostentarifes in Rechnung gestellt.  

 

 

4. Freiwillige Leistungen  

 

Die Einrichtung, Prüfung, Wartung eines Feuerwehrschlüsseldepots (FSD) und 

eines Feuerwehrbedienfeldes wird durch einen hauptamtlichen Mitarbeiter der 



Feuerwehr der Gemeinde Senden durchgeführt, berechnet wird jede Stunde pro 

Mitarbeiter mit 55,00 €. 

 

5. Nicht bestimmungsgemäße Auslösung der Brandmeldeanlage 

 

Es werden die tatsächlich eingesetzten Fahrzeuge und Kräfte nach den vorge-

nannten Kosten abgerechnet. Die Personal- und Fahrzeugstärke ist durch die 

jeweils gültige Alarm- und Ausrückordnung der Freiwilligen Feuerwehr Senden 

vorgegeben.  



 

Bekanntmachungsanordnung 

 

 

Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebüh-
ren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde Senden vom 
12.12.2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-

schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 

14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023), in der zum Zeitpunkt des Ratsbe-

schlusses gültigen Fassung, beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 

von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

48308 Senden, 12.12.2025 

 

 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

 

Sebastian Täger 

 

 

 

 

 



 

Aufgrund des §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666/SGV NRW 2023) in der aktuell gültigen Fassung in Verbindung mit § 25 
Grundsteuergesetz in der Fassung des Gesetzes zur Reform des Grundsteuer-
rechts vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965) und des § 16 des Gewerbesteuerge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 
4167) in den jeweils bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassungen hat der Rat 
der Gemeinde Senden in seiner Sitzung am 11.12.2025 folgende Satzung über 
die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die Steuersätze für die Realsteuern der Gemeinde Senden werden für das 
Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt: 
  
1. Grundsteuer 
 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 345 v. H. 
 1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) 639 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 430 v. H. 
 
 

§ 2 
 
Die in § 1 genannten Hebesätze gelten über das Jahr 2026 hinaus bis zu dem 
Zeitpunkt, in dem sie durch Ratsbeschluss geändert werden. 
 
  

§ 3 
 
Die Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 



Bekanntmachungsanordnung 

 
 
 
Die vorstehende Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Real-
steuern in der Gemeinde Senden (Hebesatzsatzung) vom 12.12.2025 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 
14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023), in der zum Zeitpunkt des Ratsbe-
schlusses gültigen Fassung, beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 
e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-

geverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
f) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
g) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
h) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
 
48308 Senden, 12.12.2025 
 
Der Bürgermeister 

 

 

 

 

Sebastian Täger 



 
 
Aufgrund 
 
 
- der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchst. f) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der jeweils geltenden Fassung, 
 
- der §§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 
712/SGV NRW 610), in der aktuell gültigen Fassung, 
 
hat der Rat der Gemeinde Senden in seiner Sitzung am 11.12.2025 folgende 
Satzung zur 4. Änderung der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteu-
er in der Gemeinde Senden(Vergnügungssteuersatzung) vom 14.12.2011 be-
schlossen. 
 

 

Artikel I 

 

1. § 7 Abs. 5 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

„in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 5 a)  
 

Apparaten mit Gewinnmöglichkeit  

→ 5,5 v.H. des Spieleinsatzes 
 

Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit   → 35 Euro“ 

 

2. § 7 Abs. 5 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§ 1 Nr. 5 b) bei 
 

Apparaten mit Gewinnmöglichkeit  

→ 5,5 v.H. des Spieleinsatzes 
 

Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit   → 25 Euro“ 

 



 

Artikel II 

 

 

Die Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

 



 

Bekanntmachungsanordnung 

 

 

 

Die vorstehende Satzung vom 12.12.2025 zur 4. Änderung der Satzung über die 

Erhebung von Vergnügungssteuer in der Gemeinde Senden (Vergnügungssteu-

ersatzung) vom 14.12.2011 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-

schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 

14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023), in der zum Zeitpunkt des Ratsbe-

schlusses gültigen Fassung, beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 

von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

48308 Senden,12.12.2025 

 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

Sebastian Täger 



 

 

Aufgrund 
 
- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 
666), in der jeweils geltenden Fassung, 
 
- des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), in der jeweils geltenden Fassung, 
 
- der §§ 39 bis 42 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585 ff.), in der je-
weils geltenden Fassung, 
 
- der §§ 62 bis 65 des Landeswassergesetzes NRW in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), in der jeweils geltenden 
Fassung, 
 
- des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1997 (BGBl. I S. 602), 
in der jeweils geltenden Fassung, 
 
hat der Rat der Gemeinde Senden in seiner Sitzung am 11.12.2025 folgende 
Satzung zur 7. Änderung der Satzung der Gemeinde Senden über die Erhebung 
von Gebühren nach den §§ 6 und 7 des KAG NW für Verbandslasten der Was-
ser- und Bodenverbände / Unterhaltungsverbände für die Gewässerunterhaltung 
vom 09.10.2019 beschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artikel I 

1. § 5 erhält folgende Fassung: 

 

(1) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen Einzugsgebiet der 
Gewässer und im Verbandsgebet des Wasser- und Bodenverbandes 
Amelsbüren-Hiltrup liegen, beträgt: 

 

für befestigte Flächen  

von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,07509 € 
 

für übrige (= unbefestigte) Flächen  

von Grundstücken pro m²/Jahr  0,00018 € 

 

(2) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen Einzugsgebiet der 
Gewässer und im Verbandsgebet des Wasser- und Bodenverbandes 
Obere Stever liegen, beträgt: 

 

für befestigte Flächen  

von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,04684 € 
 

für übrige (= unbefestigte) Flächen 

von Grundstücken pro m²/Jahr  0,00032 € 

 

(3) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen Einzugsgebiet der 
Gewässer und im Verbandsgebet des Wasser- und Bodenverbandes 
Stever Lüdinghausen liegen, beträgt: 

 

für befestigte Flächen  

von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,04359 € 
 

für übrige (= unbefestigte) Flächen 

von Grundstücken pro m²/Jahr  0,00020 € 

 

(4) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen Einzugsgebiet der 
Gewässer und im Verbandsgebet des Wasser- und Bodenverbandes 
Stever Senden liegen, beträgt: 

 

für befestigte Flächen  

von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,03013 € 
 

für übrige (= unbefestigte) Flächen 

von Grundstücken pro m²/Jahr  0,00027 € 

 

 

 



(5) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen Einzugsgebiet der 
Gewässer und im Verbandsgebet des Wasser- und Bodenverbandes Un-
terer Kleuterbach liegen, beträgt: 

 

für befestigte Flächen  

von Grundstücken pro m²/Jahr: 0,06514 € 
 

für übrige (= unbefestigte) Flächen 

von Grundstücken pro m²/Jahr  0,00020 € 

 

 

Artikel II 

 

Die Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 



Bekanntmachungsanordnung 

 

 

 

Die vorstehende Satzung vom 12.12.2025 zur 7. Änderung der Satzung der 

Gemeinde Senden über die Erhebung von Gebühren nach den §§ 6 und 7 

des KAG NW für Verbandslasten der Wasser- und Bodenverbände / Unter-

haltungsverbände für die Gewässerunterhaltung vom 09.10.2019 wird hier-

mit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-

schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 

14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023), in der zum Zeitpunkt des Ratsbe-

schlusses gültigen Fassung, beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 

von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-

zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 

worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

 

48308 Senden, 12.12.2025 

 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

Sebastian Täger 



 
Aufgrund 

 

- der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchst. f) der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der jeweils geltenden Fassung, 

 

- der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen 

(StrReinG NRW) vom 18. Dezember 1975 (GV NRW S. 706), in der jeweils gel-

tenden Fassung, 

 

- der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), in der jeweils gelten-

den Fassung, 

 

hat der Rat der Gemeinde Senden in seiner Sitzung am 11.12.2025 folgende 

Satzung zur 4. Änderung der Satzung der Gemeinde Senden über die Straßen-

reinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 15.12.2006 

beschlossen. 

 

 

 

 

Artikel I 

 

 

1. § 6 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

 

Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) beträgt jährlich 

 

1,20 €. 

 

 



 

2. Die Anlage zu § 2 der Satzung der Gemeinde Senden über die Straßen-

reinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenrei-

nigungs- und Gebührensatzung) vom 15.12.2006 - Straßenverzeichnis - 

wird ergänzt. Die Änderung des Straßenverzeichnisses ist als Anlage 3 

der Sitzungsvorlage beigefügt und Bestandteil dieser Satzung. 

 

 

Artikel II 

 

 

Die Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

 



Bekanntmachungsanordnung 

 

 

 

Die vorstehende Satzung vom 12.12.2025 zur 5. Änderung der Satzung der 

Gemeinde Senden über die Straßenreinigung und die Erhebung von Stra-

ßenreinigungsgebühren vom 15.12.2006 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-

schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 

14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023), in der zum Zeitpunkt des Ratsbe-

schlusses gültigen Fassung, beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 

von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

 

 

48308 Senden, 12.12.2025 

 

 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

Sebastian Täger 



 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen (GO NRW) 

und der §§ 1, 2, 3 und 20 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen (KAG NRW), hat der Rat der Gemeinde Senden in seiner Sitzung am 

11.12.2025 folgende Hundesteuersatzung der Gemeinde Senden beschlossen: 

 

§ 1 

Steuergegenstand, Steuerpflicht, Haftung 

 

(1)  Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet.  

(2)  Steuerpflichtig ist, wer einen oder mehrere Hunde in seinen Haushalt aufgenom-

men hat. Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von den Haushalts-

angehörigen gemeinsam gehalten. Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder 

mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.  

Ein zugelaufener Hund gilt als aufgenommen, wenn er nicht innerhalb von zwei Wochen 

beim Ordnungsamt der Gemeinde Senden gemeldet und bei einer vom Ordnungsamt 

bestimmten Stelle abgegeben wird. 

(3)  Als Hundehaltung gilt auch, einen Hund in Pflege oder Verwahrung zu nehmen 

oder auf Probe oder zum Anlernen zu halten, wenn nicht nachgewiesen werden kann, 

dass der Hund in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik bereits versteuert wird 

oder von der Steuer befreit ist. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, 

Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum von zwei Mo-

naten überschreitet.  

 

§ 2 

Steuermaßstab und Steuersatz 

 

(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einer Person oder mehreren Personen ge-

meinsam  

a)  nur ein Hund gehalten wird     90,00 €  

b)  zwei Hunde gehalten werden   110,00 €  

 je Hund  

c)  drei und mehr Hunde gehalten werden  130,00 €  

 je Hund  

d)  ein gefährlicher Hund gehalten wird  

 - vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2029 270,00 € 

- ab dem 01.01.2030     720,00 €  

e)  zwei oder mehr gefährliche Hunde  

 gehalten werden   



-  im Zeitraum vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2029 

 je Hund     330,00€ 

-  ab dem 01.01.2030      

 je Hund      900,00€ 

 

Sollten „normale“ und „gefährliche“ Hund gemeinsam gehalten werden, so gelten die 

Besteuerungsgrundlagen nach a) bis e) in Kombination, je nach Anschaffungszeitpunkt 

des Hundes.  

Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 3 gewährt wird, werden bei der Berechnung der 

Anzahl der Hunde nicht berücksichtigt. Hunde, für die eine Steuerermäßigung nach § 4 

gewährt wird, werden mitgezählt. 

 

(2) Gefährliche Hunde im Sinne von Absatz 1 Buchstaben d und e sind  

a) Hunde der Rassen  

 a) Pitbull Terrier  

 b) American Staffordshire Terrier  

 c) Staffordshire Bullterrier  

 d) Bullterrier  

 e) Alano 

 f) American Bulldog  

 g) Bullmastiff  

 h) Mastiff  

 i) Mastino Espanol  

 j) Mastino Napoletano  

 k) Fila Brasileiro  

 l) Dogo Argentino  

 m) Rottweiler  

 n) Tosa Inu  

 

sowie deren Kreuzungen untereinander sowie mit anderen Hunden.  Kreuzungen in die-

sem Sinne sind Hunde, bei denen der Phänotyp einer der dort genannten Rassen deut-

lich hervortritt. 

 

b) Hunde, für die eine Gefährlichkeit im Einzelfall nach § 3 Abs. 3 Satz 1 Ziffern 1 – 

6 Landeshundegesetz NRW festgestellt wurde. 

 

§ 3 

Steuerbefreiung 

 

(1)  Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, sind 

für diejenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen, wenn sie nachweisen 

können, dass die Hunde in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik versteuert wer-

den oder von der Steuer befreit sind.  



(2)  Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die ausschließlich dem 

Schutz oder der Hilfe von Personen dienen, die im Besitz eines Schwerbehindertenaus-

weises mit einem der folgenden Merkzeichen sind:  

-  BL (Blind) 

-  GL (Gehörlos) 

-  TBl (Taubblind) 

-  aG (außergewöhnlich Gehbehindert) 

-  H (Hilfelos) 

 

(3)  Weiterhin wird Steuerbefreiung auf Antrag gewährt für nicht zu Erwerbszwecken 

gehaltene Hunde, die zu Melde-, Sanitäts- oder Schutzzwecken verwendet werden und 

die dafür vorgesehene Prüfung vor Leistungsprüfern eines von der Gemeinde anerkann-

ten Vereins oder Verbandes mit Erfolg abgelegt haben; die Ablegung der Prüfung ist 

durch das Vorlegen eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des 

Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu machen.  

Die Anerkennung des Vereins oder Verbandes erfolgt auf Antrag, wenn glaubhaft ge-

macht wird, dass die antragstellende Vereinigung über hinreichende Sachkunde und 

Zuverlässigkeit für die Durchführung der Leistungsprüfung verfügt.  

(4) Des Weiteren wird Steuerbefreiung auf Antrag gewährt für Hunde, welche spezi-

ell dazu ausgebildet wurden, einen erkrankten Menschen zu unterstützen (Anerkennung 

als Assistenzhund im Sinne des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behin-

derungen (BGG)), und auch für diese Aufgabe eingesetzt werden.  

(5)  Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 Abs. 2 wird eine Steuerbefreiung nach 

Absatz 3 und 4 nicht gewährt. 

 

§ 4 

Allgemeine Steuerermäßigung 

 

(1)  Die Steuer ist auf Antrag auf die Hälfte des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßig-

ten, für nicht zu Erwerbszwecken gehaltene Hunde, die nachweislich eine zertifizierte 

Prüfung als Therapiehunde erfolgreich abgelegt haben und regelmäßig in dieser Funkti-

on in einer Kindertagesstätte, Schule, Einrichtung der Behinderten- oder Altenhilfe sowie 

ähnlichen Einrichtungen eingesetzt werden. Der Einsatz ist nachzuweisen.  

(2)  Für gefährliche Hunde, im Sinne des § 2 Abs. 2, wird eine Steuerermäßigung 

nach Absatz 1 nicht gewährt. 

 

§ 5 

Allgemeine Voraussetzungen 

für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung 

 

(1)  Eine Steuerbefreiung nach § 3 bzw. eine Steuerermäßigung nach § 4 wird nur 

gewährt, wenn der Hund, für den Steuervergünstigung in Anspruch genommen wird, für 

den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet ist.  

(2)  Erfüllt die Haltung den Tatbestand mehrerer Steuerermäßigungen nebeneinan-

der, wird Ermäßigung nur in Höhe eines Ermäßigungssatzes gewährt. 



(3) Der Antrag auf Steuerbefreiung oder -ermäßigung ist spätestens zwei Wochen 

vor Beginn des Monats, in dem die Steuervergünstigung wirksam werden soll, schriftlich 

bei der Gemeinde zu stellen. Bei verspätetem Antrag wird die Steuer für den nach Ein-

gang des Antrags beginnenden Kalendermonat auch dann nach den Steuersätzen des § 

2 erhoben, wenn die Voraussetzungen für die beantragte Steuervergünstigung vorlie-

gen. 

(4)  Über die Steuerbefreiung oder -ermäßigung wird eine Bescheinigung ausgestellt. 

Diese gilt nur für diejenige Person, für die sie beantragt und bewilligt worden ist.  

(5)  Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder -ermäßigung weg, so 

ist dies innerhalb von zwei Wochen nach dem Wegfall der Gemeinde schriftlich anzuzei-

gen. 

 

 

§ 6 

Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 

(1)  Die Steuerpflicht beginnt mit dem Ersten des Monats, der auf den Monat folgt, in 

dem der Hund  

- aufgenommen worden ist 

- in die Gemeinde Senden zugezogen ist 

- drei Monate alt geworden ist, bei Hunden, die dem Halter durch Geburt von 

 einer von ihm gehaltenen Hündin zuwachsen   

- in den Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 2 den zweiten Monat in der Gemeinde  gehalten 

wird. 

 

(2)  Die Steuerpflicht endet mit dem Ende des Vormonats, in dem der Hund veräußert 

oder sonst abgeschafft wird, abhanden kommt oder eingeht oder ein Wegzug aus der 

Gemeinde stattfindet.  

 

§ 7 

Festsetzung und Fälligkeit der Steuer 

 

(1)  Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder – wenn die Steuerpflicht erst während 

des Kalenderjahres beginnt – für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt.  

(2)  Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem Zugehen des Festsetzungsbe-

scheides für die zurückliegende Zeit und dann vierteljährlich am 15. Februar, 15. Mai, 

15. August und 15. November mit einem Viertel des Jahresbetrages fällig. Sie kann für 

das ganze Jahr im Voraus entrichtet werden.  

(3)  Wer einen bereits in einer Gemeinde der Bundesrepublik versteuerten Hund er-

wirbt oder mit einem solchen Hund zuzieht oder wer an Stelle eines abgeschafften, ab-

handen gekommenen oder eingegangenen Hundes einen neuen Hund erwirbt, kann die 

Anrechnung der nachweislich bereits entrichteten, nicht erstatteten Steuer auf die für 

den gleichen Zeitraum zu entrichtende Steuer verlangen. 

 

 

 



§ 8 

Sicherung und Überwachung der Steuer 

 

(1) Hundehalterinnen und Hundehalter sind verpflichtet, einen Hund innerhalb von 

zwei Wochen nach Aufnahme oder Zuzug oder - wenn der Hund durch Geburt von einer 

gehaltenen Hündin zugewachsen ist - innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund 

drei Monate alt geworden ist, unter Angabe der Hunderasse bei der Gemeinde anzu-

melden. In den Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 2 muss die Anmeldung innerhalb von zwei 

Wochen nach dem Tage erfolgen, an dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten 

worden ist. 

(2) Der Hund ist innerhalb von zwei Wochen bei der Gemeinde abzumelden, nach-

dem er veräußert oder sonst abgeschafft wurde, nachdem der Hund abhandengekom-

men oder eingegangen ist oder bei Wegzug aus der Gemeinde. Mit der Abmeldung des 

Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an die Gemeinde zurückzugeben. 

Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der Abmeldung der 

Name und die Anschrift dieser Person anzugeben. 

(3) Die Gemeinde übersendet mit dem Steuerbescheid oder mit der Bescheinigung 

über die Steuerbefreiung für jeden Hund eine Hundesteuermarke. Hundehalterinnen und 

Hundehalter dürfen Hunde außerhalb ihrer Wohnung oder ihres umfriedeten Grundbe-

sitzes nur mit der sichtbar befestigten gültigen Steuermarke umherlaufen lassen. Sie 

sind verpflichtet, den Beauftragten der Gemeinde die gültige Steuermarke auf Verlangen 

vorzuzeigen. Bis zur Übersendung einer neuen Steuermarke ist die bisherige Steuer-

marke zu befestigen oder vorzuzeigen. Andere Gegenstände, die der Steuermarke ähn-

lich sehen, dürfen dem Hund nicht angelegt werden. Bei Verlust der gültigen Steuermar-

ke wird auf Antrag eine neue Steuermarke gegen Ersatz der Kosten ausgehändigt. 

(4) Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Haushaltungsvorstände und de-

ren Stellvertreterinnen und Stellvertreter sind verpflichtet, den Beauftragten der Gemein-

de auf Nachfrage über die auf dem Grundstück, im Haushalt oder Betrieb gehaltenen 

Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen (§ 12 Abs. 1 Nr. 3a KAG 

NW in Verbindung mit § 93 AO). Zur wahrheitsgemäßen Auskunftserteilung sind auch 

Hundehalterinnen und Hundehalter verpflichtet. 

(5) Bei der Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die nach Absatz 4 

verpflichteten Personen auch zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung der ihnen vom Steuer-

amt übersandten Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen verpflichtet (§ 

12 Abs. 1 Nr. 3a KAG NW in Verbindung mit § 93 AO). Durch das Ausfüllen der Nach-

weisungen wird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach den Absätzen 1 und 2 

nicht berührt.  

 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchstabe b) des Kommunalabgabengeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig  

 

1.  als Hundehalterin oder Hundehalter  



 a) entgegen § 5 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen für eine   

 Steuervergünstigung nicht rechtzeitig anzeigt,  

 b) entgegen § 8 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig oder unter  

 fehlender oder falscher Angabe der Hunderasse anmeldet,  

 c) entgegen § 8 Abs. 2 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig abmeldet,  

 d) entgegen § 8 Abs. 3 einen Hund außerhalb der Wohnung oder des  

 umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige    

 Steuermarke  umherlaufen lässt, die Steuermarke auf Verlangen  

 des Beauftragten der Gemeinde nicht vorzeigt oder dem Hund andere  

 Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sehen, anlegt,  

2.  als Grundstückseigentümerin oder Grundstückseigentümer, Haushaltungsvor-

stand oder deren Stellvertreterin oder Stellvertreter sowie als Hundehalterin oder Hun-

dehalter  

 a) entgegen § 8 Abs. 4 nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt, 

 b) entgegen § 8 Abs. 5 die vom Steueramt übersandten Nachweisungen  

 nicht wahrheitsgemäß oder nicht fristgemäß ausfüllt. 

 

§ 10 

Inkrafttreten 

Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 

 



Bekanntmachungsanordnung 

 

 

Die vorstehende Hundesteuersatzung der Gemeinde Senden vom 12.12.2025 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-

schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 

14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023), in der zum Zeitpunkt des Ratsbe-

schlusses gültigen Fassung, beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 

von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-

zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 

worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

 

 

48308 Senden, 12.12.2025 

 

 

 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

Sebastian Täger 



 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchst. f) der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV 
NW S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 
(GV NW S. 712), in der zurzeit gültigen Fassung, und des § 9 des Landeskreis-
laufwirtschaftsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Juni 1988 
(GV NW S. 250), in der zurzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit der Satzung 
über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Senden vom 17.12.1999, in der zur-
zeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Senden in seiner Sitzung am 
11.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 
 

 

 

Artikel I 

 

1. § 1 Abs. 1 Strichaufzählung a) erhält folgende Fassung 

a) für jeden 80 l Abfallbehälter für Restmüll, 

einen 120 l oder 240 l Abfallbehälter für Bioabfälle und 

einen 120 l, 240 l oder 1.100 l Abfallbehälter für Altpapier:       182,00 € 

 

2.  § 1 Abs. 1 Strichaufzählung b) erhält folgende Fassung 

b) für jeden 120 l Abfallbehälter für Restmüll,           

einen 120 l oder 240 l Abfallbehälter für Bioabfälle und 

einen 120 l, 240 l oder 1.100 l Abfallbehälter für Altpapier:        250,00 € 

 

3.  § 1 Abs. 1 Strichaufzählung c) erhält folgende Fassung 

c) für jeden 240 l Abfallbehälter für Restmüll,    

einen 120 l oder 240 l Abfallbehälter für Bioabfälle und 

einen 120 l, 240 l oder 1.100 l Abfallbehälter für Altpapier:                    457,00€ 

 

 

 



4.  § 1 Abs. 1 Strichaufzählung d) erhält folgende Fassung 

d) für jeden 1.100 l Abfallbehälter (Container) für Restmüll, 

einen 120 l oder 240 l Abfallbehälter für Bioabfälle und 

einen 120 l, 240 l oder 1.100 l Abfallbehälter für Altpapier: 

 

- bei 4-wöchentlicher Abfuhr:    1.936,00 € 

- bei 14-tägiger Abfuhr:     3.828,00 € 

- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr:   7.612,00 € 

 

 

Artikel II 

 

Die Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 



Bekanntmachungsanordnung 

 

 

 

Die vorstehende Satzung vom 12.12.2025 zur 4. Änderung der Gebührensatzung 

vom 14.12.2018 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Senden 

vom 17.12.1999 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-

schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 

14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023), in der zum Zeitpunkt des Ratsbe-

schlusses gültigen Fassung, beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 

von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

48308 Senden, 12.12.2025 

 

 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

Sebastian Täger 

 



Satzung vom 12.12.2025 zur 2. Änderung der Benut-

zungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Sen-

den für die gemeindlichen Übergangseinrichtun-

gen der Gemeinde Senden vom 03.11.2021 
 

Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchst. f) der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der jeweils geltenden Fassung sowie der §§ 2,4 

und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 

vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), in der aktuell gültigen 

Fassung, 

hat der Rat der Gemeinde Senden in seiner Sitzung am 11.12.2025 folgende 

Satzung zur 2. Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung der Gemeinde 

Senden für die gemeindlichen Übergangseinrichtungen vom 03.11.2021 be-

schlossen.  

 

 

Artikel I 

 

1. § 9 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Gebührensätze betragen je Quadratmeter und Monat: 

 

- Benutzungsgebühr:  9,18 € 
- Verbrauchsgebühr:   4,64 € 

 

 

Artikel II 

 

 

Die Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

 

 

 

 



 

Bekanntmachungsanordnung 

 
 
 
Die vorstehende Satzung vom 12.12.2025 zur 2. Änderung der Benutzungs- 
und Gebührensatzung der Gemeinde Senden für die gemeindlichen Über-
gangseinrichtungen vom 03.11.2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 
14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023), in der zum Zeitpunkt des Ratsbe-
schlusses gültigen Fassung, beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
 
48308 Senden, 12.12.2025 
 

 

 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

Sebastian Täger 

 



 

 

Der Rat der Gemeinde Senden hat in seiner Sitzung am 11.12.2025 nach ent-

sprechender Vorprüfung durch den Wahlprüfungsausschuss gemäß § 40 Abs. 1 

des Kommunalwahlgesetzes NRW (KWahlG) einstimmig beschlossen, die Wahl 

des Bürgermeisters und des Rates der Gemeinde Senden vom 14.September 

2025 für gültig zu erklären. 

 

Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 65 der Kommunalwahlordnung NRW 

(KWahlO) öffentlich bekannt gemacht. 

 

Gegen diesen Beschluss kann gemäß § 41 KWahlG binnen eines Monats nach 

dieser Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 

48147 Münster erhoben werden.  

 

Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-

schäftsstelle zu erheben. Die Klage muss den Kläger, die Beklagte und den Ge-

genstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 

enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 

angegeben werden, die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift 

beigefügt werden. 

 

 

Senden, den 12.12.2025 

 

 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

Sebastian Täger 

 



 

 

 

 



 

 

 



 
 

 
 

 



 

In dem Monat Oktober 2025 wurden beim Fachbereich Ordnung der Gemeinde 
Senden folgende Gegenstände als gefunden angezeigt, deren Eigentümer bis-
lang nicht ermittelt werden konnten: 

 

1 Korrekturbrille 

1 E-Bike Damen 

2 Katzen 

1 Herrenrad 

1 Sportbeutel 

Diverse Schlüssel 

 

 

Eigentumsansprüche können im Rathaus, Bürgerbüro, Münsterstraße 30,  
48308 Senden geltend gemacht werden. 
 

Im gleichen Zeitraum wurden folgende Verluste angezeigt: 

 

1 E-Bike Damen  

1 Hörgerät 

1 Kartenportemonnaie 

Diverse Schlüssel 

 

          

                             
Senden, 02.12.2025                                i. A. Schäfer 

 

 

 

 

 

 


